
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen - H. Heitz, Furnierkantenwerk GmbH & Co., 49324 Melle   

Alle technischen Angaben auf Korrespondenz und Lieferpapieren sowie Ausführungen und Hinweise unserer Außendienstmitarbeiter und 

Anwendungstechniker beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche 
Hinweise. Holz ist ein Naturprodukt, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. 
Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berück-
sichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften 

des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar. 
 

§ 1 Vertragsabschluß 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende   
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des  
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 

schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung 
an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für Beratungsleistungen, die 

nicht Gegenstand eines selbstständigen Beratungsvertrages sind. 
(3)Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausfüh-

rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. Zeichnungen, Maße, Gewichte, Abbildungen und sonstige 

technische Angaben und Leistungsdaten im Internet, Prospekten oder sons-
tigen Schreiben sind annähernd und unverbindlich. Sie sind nur verbind-
lich, wenn sie in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt werden. Unsere 
Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 

mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen. 

(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn 

von § 310 Abs. 1 BGB. 
(5) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit 

dem Besteller. 
(6) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestäti-

gung nichts anderes ergibt. Im Internet enthaltene Angebote sind stets frei-
bleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verste-
hen. 

(7) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für sol-
che schriftlichen Unterlagen, die als �vertraulich� bezeichnet sind. Vor ih-
rer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

 
§ 2 Lieferung 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. 
(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sons-

tige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 

verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsa-
che in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- 
oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(6) Werden uns nach Vertragsabschluß Tatsachen, insbesondere Zahlungsver-
zug hinsichtlich früherer Lieferungen bekannt, die nach pflichtgemäßen 

kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisan-
spruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 

sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer 

nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten 
zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei 
die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt 

werden. 
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundelie-

gende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB 
oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der 
Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weite-
ren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(8) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Liefer-
verzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf 

einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist 

unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

(9) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns 
zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesent-

lichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

(10) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete 

Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in 

Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des 
Lieferwertes. 

(11) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbe-
halten. 

 
§ 3 Versand 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Liefe-
rung �ab Werk� vereinbart. 

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-
ckungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Palet-
ten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen 
auf eigene Kosten zu sorgen. 

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 

Besteller. 
 
§ 4 Mängel 
(1) Holz ist ein Naturprodukt, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abwei-

chungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der 
Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften 
beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von 
natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer 
Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt 
keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar. 

(2) Für die Beschaffenheit der Ware gilt ausschließlich unsere Produktbe-
schreibung im Rahmen der Auftragsbestätigung als vereinbart. Weiterge-
hende Eigenschaften-insbesondere die Eignung des Produkts für einen be-
stimmten Zweck-müssen gesondert schriftlich vereinbart werden. Öffentli-
che Äußerungen, Anpreisungen oder unsere Werbung stellen daneben kei-
ne vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. 

(3) Für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften haften wir nur insoweit, als 
die Zusicherung den Zweck verfolgt, den Käufer gerade gegen die eingetre-
tenen Folgeschäden aus dem Nichtvorhandensein der Eigenschaften abzu-
sichern. Allein durch Bezugnahme auf DIN oder EN-Normen wird deren 
Inhalt nicht zugesicherte Eigenschaft. 

 (4) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach 

§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. 

 (5) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner 
Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Liefe-
rung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbesei-
tigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 

Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
  (6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 

berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
  (7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet 

ab Gefahrenübergang. 
  (8) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 

BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der 
mangelhaften Sache. 

  (9) Im Übrigen gilt § 7 (Haftung) 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 

 (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
bereits im Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses entstandenen Forderungen, 
einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen und Nachbestellun-
gen vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es 
sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der 

Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 

Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös 

ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers � abzüglich angemessener Ver-
wertungskosten � anzurechnen. 



 

 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Be-
steller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 

weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung 

ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 

die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflich-
ten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller sei-
nen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 

nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 

eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlan-
gen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaend-
betrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsa-
che. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließ-

lich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Be-
steller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das 

so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forde-

rungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicher-
heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 

unsere Preise �ab Werk�, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert 
in Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlos-
sen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der 

Rechnung gesondert ausgewiesen. 
(3) Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 3% Skonto gewährt. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 

Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen 
des Zahlungsverzugs. 

(5) Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. 
Wechsel uns Schecks werden stets nur zahlungshalber, nicht an Zahlung 
statt hereingenommen. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kön-
nen wir Zug um Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige 
Barzahlung verlangen. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 7 Haftung 

(1) Neben dem Recht zum Rücktritt (§§437 Nr. 2, 440, 323 BGB) oder zur  
      Minderung (§§ 437 Nr. 2, 441 BGB) hat der Besteller Anspruch auf       
   Schadensersatz statt der (ganzen) Leistung) (§§ 437 Nr. 3, 281, 280 BGB),      
   es sei denn, wir haben die Lieferung der mangelhaften Sache nicht zu 
   vertreten (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB).  
   Soweit der Mangel unerheblich ist, umfasst der Schadensersatzanspruch des  
   Bestellers nicht den bereits gezahlten Kaufpreis, sondern nur den Schaden,      

   den sein Vermögen dadurch erlitten hat, daß die Sache nicht mangelfrei ist  
   (§§ 437 Nr. 3, 281 Abs. 1 Satz 1,3, 280 Abs. 1BGB) 

                         Handelt es sich um einen erheblichen Mangel, ist der Besteller berechtigt,     
                         Schadensersatz statt der ganzen Leistung, d.h. nicht nur für den Mangel,    
                         sondern für die dann insgesamt ausgebliebene Leistung der Sache gegen  
                         Rückgabe der mangelhaften Sache zu verlangen (§§ 437 Nr. 3, 281 Abs. 1 
                         Satz 1, 3, 280 Abs. 3 BGB). Für diesen Fall ist der Besteller zur  
                         Rückgewähr der bereits erbrachten Teillieferungen und Herausgabe   
                         gezogener Nutzungen   verpflichtet (§§ 281 Abs. 5, 346 BGB).  

 (2) Ist der Mangel unbehebbar und bestand bereits bei Vertragsschluss, haftet 
der Käufer auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. 1.1 oder 1.2 auch 

dann, wenn er die Lieferung der mangelhaften Sache nicht zu vertreten hat 
(§§ 437 Nr. 3, 311 a Abs. 2 Satz 1, 281 Abs. 1 Satz 3, 275 Abs. 1 BGB). 

Dies gilt nicht, wenn er die Unbehebbarkeit des Mangels nicht kannte und 
auch nicht kennen mußte (§ 311a Abs. 2 Satz 2 BGB). Entstand der Mangel 

erst nach Vertragsschluss, haften wir auf Schadensersatz nach Maßgabe der 

Ziff. 1.1 oder 1.2 (§§ 437 Nr. 3, 283, 281 Abs. 1 Satz 3, 280 Abs. 1 Satz, 

275 Abs. 1 BGB), es sei denn, der Eintritt des unbehebbaren Mangels war 
für uns nicht voraussehbar oder abwendbar (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

(3) Ist der Mangel behebbar und bestand bereits bei Vertragsschluss, haften 
wir auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. 1.1 oder 1.2, wenn wir die 

Beseitigung des Mangels wegen grob unverhältnismäßigen Aufwands ver-
weigern (§§ 437 Nr. 3, 311 a Abs. 2 Satz 1, 281 Abs. 1 Satz 3, 275 Abs. 2 

BGB). Dies gilt nicht, wenn wir den nur mit grob unverhältnismäßigen 

Mitteln behebbaren Mangel weder kannten noch kennen mussten (§ 311 a 

Abs. 2 Satz 2 BGB). Tritt einer solcher Mangel erst nach Vertragsschluss 
ein, haften wir ebenfalls auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. 1.1 

oder 1.2 (§§ 437 Nr. 3, 283, 281 Abs. 1 Satz 3, 280 Abs. 1 Satz 1, 275 Abs. 

2 BGB), es sei denn, der Eintritt des behebbaren Mangels war nicht vorher-
sehbar oder abwendbar (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB). 

 (4) Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Besteller Ersatz 
für die im Vertrauen auf den Erhalt der mangelfreien Leistung gemachten 

Aufwendungen verlangen (§§ 437 Nr. 3, 284 BGB). 
               (5) Unsere Haftung auf Schadensersatz für Sach- und Vermögensschäden 

nach Maßgabe der Ziff. 1.1 oder Ziff. 1.2 oder auf Aufwendungsersatz ist 

auf die vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schäden oder Aufwen-
dungen beschränkt, soweit wir nachweisen können, daß wir die Pflichtver-
letzung nur leicht fahrlässig zu vertreten hat. Soweit der Sach- oder Vermö-

gensschaden durch eine vom Besteller abgeschlossene Sachversicherung 
abgedeckt wird, haften wir dem Besteller nur für die mit der Inanspruch-
nahme seiner Versicherung verbundenen Nachteile. Soweit die Versiche-
rung keine Deckung gewährt, sind wir verpflichtet, selbst einzutreten. 

 (6) Auf Schadensersatz für Folgeschäden an anderen Sachen als der Kaufsa-
che selbst oder am sonstigen Vermögen des Bestellers haften wir nicht, 
soweit wir nachweisen können, daß wir die Pflichtverletzung nur leicht 

fahrlässig zu vertreten haben und die Schäden nicht das Ergebnis einer we-
sentlichen Vertragsverletzung sind. Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, 
soweit wir in der Lage sind, Deckung für den eingetretenen Schaden im 

Rahmen der bestehenden Betriebs- oder Produkthaftpflichtversicherung zu 
erhalten. Soweit die Schäden auf einer wesentlichen Vertragsverletzung 

beruhen, ist unsere Haftung unter der Voraussetzung, daß wir die Pflicht-
verletzung nur leicht fahrlässig zu vertreten haben, auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. 

(7) Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

haften wir unbeschränkt (§ 309 Nr. 7 a) BGB). Die vorstehenden Haf-
tungsbeschränkungen greifen ferner nicht ein, soweit wir die Einhaltung 

des Liefertermins zugesichert oder garantiert (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB) 

haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten auch dann nicht, wenn wir die 

Beschaffenheit zugesichert oder garantiert (§ 343 BGB) oder ein Mangel 

arglistig verschwiegen haben (§ 444 BGB). 
(8) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist � ohne Rücksicht auf 

die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs � ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-
scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(9)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; 
wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 


